
 

 

 
Satzung der Großen Kreisstadt Riesa 

über die 1. Verlängerung der Veränderungssperre für den Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 1/2019 „Muskator“ vom 15. Dezember 2022 

 
 

LESEFASSUNG 
 
 
Aufgrund der § 16 und 17 des Baugesetzbuches (BauGB) i. d. F. d. Bek. vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634) zuletzt geänd. d. Art. 2 d. G. vom 08.08.2020 (BGBl. I S. 1728) hat der 
Stadtrat der Großen Kreisstadt Riesa die Verlängerung, der in seiner Sitzung am 03.02.2021 
in Kraft getretene Satzung über eine Veränderungssperre, beschlossen:  
 

§ 1  
Gegenstand der Satzung 

 
Die am 03.02.2021 beschlossene und am 12.02.2021 in Kraft getretene Veränderungssperre 
für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1/2019 „Muskator“ wird um ein Jahr 
verlängert. 
 

§ 2  
Inkrafttreten 

 
 

 Änderung Beschluss  
Stadtrat  

Ausfertigung Bekannt-
machung vom 

In Kraft 
getreten 
am  

1. Verlängerung   14.12.2022 15.12.2022 13.01.2023 
Amtsblatt  
Nr. 1/2023 

13.01.2023 

 
 
Hinweis: 
Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB über die Geltendmachung etwaiger 
Entschädigungsansprüche für eingetretene Vermögensnachteile durch die  
Veränderungssperre nach § 18 BauGB und des § 18 Abs. 3 BauGB über das Erlöschen der 
Entschädigungsansprüche bei nicht fristgemäßer Geltendmachung wird hingewiesen. 
 
Anlage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anlage 
Räumlicher Geltungsbereich der Veränderungssperre zum Bebauungsplan 01/2019 
„Muskator“ (unmaßstablich)  
 
 

 


